
Bestimmungsgemäße Verwendung
Der LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder dient zur Ausleuchtung von Einfahrten, Eingängen, Parkplätzen, etc. 
Das Gerät ist für den Betrieb an Netzspannungen 230VAC/50Hz vorgesehen. Jede andere Verwendung gilt als nicht 
bestimmungsgemäß. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und Eingriffen in das Gerät erlöschen 
Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.

Wichtiger Installationshinweis

Der Anschluss der Leuchte darf nur 
von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden! 

Netzanschluß
Achten Sie beim Anschließen des LED-Außenstrah-
lers mit Bewegungsmelder auf eine richtige Ver-
drahtung. Nur so kann ein einwandfreier Betrieb der 
Leuchte gewährleistet werden. 


